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1. Einleitung 

Am 21.12.2021 hat die EU-Kommission ihre Leitlinien für staatliche Klima-, 

Umweltschutz und Energiebeihilfen (CEEAG bzw. KUEBLL) veröffentlicht.
1
  

 

Die KUEBLL sind derzeit nur in englischer Fassung einsehbar. Sie werden erst 

dann förmlich angenommen, wenn alle Sprachfassungen vorliegen und gel-

ten erst ab ihrer förmlichen Annahme.  

 

Die Vorgaben der KUEBLL müssen von den Mitgliedstaaten bis zum 

31.12.2023 umgesetzt werden.  

 

2. Hintergrund und Chronologie  

Die KUEBLL ersetzen die bisherigen Leitlinien für staatliche Umweltschutz- 

und Energiebeihilfen (UEBLL). Sie definieren, unter welchen Voraussetzun-

gen aus Sicht der EU-Kommission staatliche Beihilfen in den Bereichen 

Klima, Umweltschutz und Energie als mit dem Binnenmarkt vereinbar ange-

sehen werden. Die KUEBLL befassen sich mit diversen, für den „Green Deal“ 

relevanten Themen. Ein Teil der KUEBLL (Abschnitt 4.11) widmet sich der Er-

mäßigung von Stromabgaben für energieintensive Unternehmen.  

 

Zuvor hatte die EU-Kommission ein Konsultationsverfahren eingeleitet
2
. Bis 

zum 02.08.2021 bestand die Gelegenheit, zum Entwurf der KUEBLL Stellung 

zu nehmen. Von dieser Möglichkeit hatte auch die Wismar Pellets GmbH Ge-

brauch gemacht.  

 

3. Inhalt der Vorgaben an die Ermäßigung von Stromabgaben für energiein-

tensive Unternehmen 

Der Konsultationsentwurf der EU-Kommission sah erhebliche Beschränkun-

gen für die Entlastung von Stromabgaben vor. Die Vorschläge der EU-Kom-

mission hätten u.a. zur Konsequenz gehabt, dass Pelletproduzenten, deren 

Tätigkeit regelmäßig dem Wirtschaftszweig mit dem NACE-Code 16.29 un-

terfällt („Herstellung von Holzwaren a.n.g., Kork-, Flecht- und Korbwaren 

 

1  Vgl. https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legisla-

tion_en 
2  Vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2784.  



 

27. Januar 2022 

 

Seite 2/4 

 

(ohne Möbel)“), nicht länger zu den entlastungsberechtigten Branchen ge-

zählt hätten.  

 

Diese Bewertung hat die EU-Kommission nun in der Endfassung der KUEBLL 

korrigiert: Nach der ersten Liste im Annex 1 der KUEBLL gehört der Wirt-

schaftszweig mit dem NACE-Code 16.29 weiterhin zu den Branchen, die ein 

erhebliches Risiko von Standortverlagerungen aufweisen.  

 

a) Erhebliches Risiko von Standortverlagerungen  

Das erhebliche Risiko von Standortverlagerungen leitet die EU-Kommission 

aus zwei Kriterien ab: Die Handelsintensität und die Stromintensität müssen 

zum einen jeweils für sich betrachtet mindestens 5 % betragen und zum an-

deren multipliziert mindestens 2 % erreichen.
3
  

 

b) Entlastungsumfang 

Die Entlastung von Unternehmen von Stromabgaben beschränkt sich auf ei-

nen bestimmten Umfang:  

 

 Pelletproduzenten als Unternehmen des Wirtschaftszweigs mit dem 

NACE-Code 16.29 müssen einen Kostenanteil schultern, der mindes-

tes 15 % der regulären Belastung beträgt. Diese 15 % entsprechen der 

aktuellen Regelung zur Umlagebegrenzung über die Besondere Aus-

gleichsregelung.
4
  

 

 Zusätzlich kann eine Obergrenze der Kostenbelastung bestimmt wer-

den („Cap“ bzw. „Super Cap“), die sich auf 0,5 % der Bruttowertschöp-

fung bezieht. Auch diese Regelung deckt sich mit den gegenwärtigen 

Vorgaben zur Umlagebegrenzung über die Besondere Ausgleichsre-

gelung.
5
 

 

 

3  Auf weitere Wirtschaftszweige, für die die EU-Kommission eine Handelsintensität von 

mindestens 4 % und eine Stromkostenintensität von mindestens 5 % bzw. in der Multi-

plikation beider Kriterien mindestens 0,6 % fordert, soll hier nicht näher eingegangen 

werden. 
4  Vgl. § 64 Abs. 2 Nr. 2 lit. a) EEG 2021.   
5  Vgl. § 64 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) EEG 2021. 
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 Die Unternehmen müssen aber eine Mindestbelastung schultern. Sie 

liegt bei 0,5 €/MWh und damit niedriger als die derzeit bei der Beson-

deren Ausgleichsregelung für die überwiegende Zahl der Branchen 

geltende Mindestumlage von 1 €/MWh.
6
 

 

c) „Gegenleistung“  

Als „Gegenleistung“ müssen die Unternehmen ein Energieaudit oder ein 

Energie- bzw. Umweltmanagementsystem vorhalten und entweder dessen 

Empfehlungen umsetzen, mindestens 50 % des Beihilfebetrages in Vorhaben 

zur Treibhausgasminderung investieren oder mindestens 30 % ihres Strom-

bedarfs aus CO2-freien Quellen decken. 

 

Die Pflicht zum Betreiben eines Energieaudits oder eines Energie- bzw. Um-

weltmanagementsystems war schon bisher als Voraussetzung für die Inan-

spruchnahme der Umlagebegrenzung über die Besondere Ausgleichsrege-

lung normiert.
7
 Die weitergehenden Anforderungen in den KUEBLL sind al-

lerdings neu. Sie müssen lediglich alternativ erfüllt werden („oder“).  

 

Nicht näher festgelegt ist, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Un-

ternehmen jahresweise zwischen den drei Varianten wechseln können, also 

z.B. in einem Jahr die Empfehlungen aus einem Energieaudit oder Energie- 

bzw. Umweltmanagementsystem umsetzen, im nächsten Jahr mindestens 

50 % des Beihilfebetrages in Vorhaben zur Treibhausgasminderung investie-

ren und im darauffolgenden Jahr mindestens 30 % ihres Strombedarfs aus 

CO2-freien Quellen decken können. Die Entscheidung über entsprechende 

nähere Bestimmungen dürften damit dem jeweiligen Mitgliedstaat überlas-

sen sein. 

 

4. Anwendungsbereich 

Die KUEBLL gelten insbesondere für die Gewährung einer verringerten EEG- 

und KWKG- bzw. Offshore-Netzumlage. Keine Anwendung sollen sie auf die 

Reduzierung von Netzentgelten finden. Sofern die Regierungskoalition ihr 

Vorhaben zur Streichung der EEG-Umlage ab 2023 umsetzen sollte, dürften 

die wirtschaftlichen Konsequenzen zunächst vor allem auf die KWKG- bzw. 

die Offshore-Netzumlage bezogen sein.  

 

 

6  Vgl. § 64 Abs. 2 Nr. 4 lit. b) EEG 2021. 
7  Vgl. § 64 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2021.  
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Ob vergleichbare Anforderungen auch für die Entlastungen von der Strom 

und Energiesteuer
8
 bestimmt werden, ist offen. Die EU-Kommission disku-

tiert zurzeit einen Vorschlag für die Überarbeitung der Energiesteuer-Richt-

linie.
9
 Stand heute lässt sich noch nicht einschätzen, welchen Inhalt eine 

überarbeitete Energiesteuer-Richtlinie haben wird. Es zeichnet sich aber ab, 

dass es auch künftig Entlastungsmöglichkeiten geben soll.  

 

Nach den aktuell vorliegenden Vorschlägen sollen sich die Entlastungen auf 

energieintensive Betriebe beschränken. Als energieintensiver Betrieb“ soll 

eine Betriebseinheit gelten, bei der sich entweder die Energie- und Strombe-

schaffungskosten auf mindestens 3,0 % des Produktionswertes belaufen 

oder die zu entrichtende nationale Energiesteuer mindestens 0,5 % des 

Mehrwertes beträgt.
10

 Ob zudem die Vorgaben aus den KUEBLL berücksich-

tigt  werden (etwa in Bezug auf die Gegenleistungen), lässt sich wohl erst ge-

gen Mitte 2022 absehen, wenn die Diskussion um den Inhalt der überarbeite-

ten Energiesteuer-Richtlinie nach den Planungen der EU-Kommission abge-

schlossen sein soll.  

 

Auf die Ende Dezember vom BAFA erlassenen Begrenzungsbescheide für 

2022 haben die KUEBLL (noch) keinen Einfluss. 

 

 

8 Vgl. §§ 9b, 10 StromStG bzw. §§ 54, 55 EnergieStG.  
9  Vgl. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1b01af2a-e558-11eb-a1a5-

01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF. 
10  Vgl. den Vorschlag eines neu gefassten Art. 18 der überarbeiteten Energiesteuer-Richt-

linie. 
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